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1 Einkommensteueränderungen 2024 

Das Inflationsausgleichsgesetz ging zum 1.1.2024 in die zweite Phase. Es soll vor allem gewährleistet 

werden, dass Steuerzahler nicht aufgrund inflationsbedingt gestiegener Löhne durch die progressiv 

ansteigenden Steuern belastet werden. 

Der steuerliche Grundfreibetrag wurde bereits 2023 auf 10.908 € angehoben, für 2024 erfolgt nun eine 

weitere Erhöhung auf 11.604 € (23.208 € für Eheleute bei Zusammenveranlagung). Mit dem 

Einstiegssteuersatz von 14 % wird nun also erst jeder verdiente Euro oberhalb des neuen Grundfreibetrags 

besteuert, progressiv steigend mit zunehmendem Verdienst. Dies soll gewährleisten, dass das 

Existenzminimum weiterhin steuer-frei bleibt. Der Höchstbetrag für den steuerlichen Abzug von 

Unterhaltsleistungen, der an den Grundfreibetrag gekoppelt ist, steigt dadurch ebenfalls auf 11.604 €. 

Eltern freuen sich 2024 über den erneut erhöhten Kinderfreibetrag. Dieser stieg bereits zum Januar 2023 

auf 8.952 € und wird 2024 um weitere 360 € auf 9.312 € erhöht. Dieser Betrag kann dann von dem zu 

versteuernden Einkommen abgezogen werden. 

Der Spitzensteuersatz von 42 % wurde im Jahr 2023 bei einem zu versteuernden Einkommen über 62.810 

€ angewandt. 2024 kommt der Satz erst bei einem Einkommen über 66.761 € zur Anwendung. Bei 

Zusammenveranlagung verdoppeln sich diese Beträge. 

Der Solidaritätszuschlag wird in 2024 erst bei einer festzusetzenden Einkommensteuer von 18.130 € 

(Einzelveranlagung bzw. 36.260 € bei Zusammenveranlagung) festgesetzt. 

Daneben verdoppeln sich die Einkommensgrenzen bei der Arbeitnehmersparzulage, und es gibt 

Verbesserungen bei der Mitarbeiterbeteiligung. 

2 Vorabpauschale 2024: Was Fondsanleger wissen müssen 

Die Vorabpauschale dient dazu, die Besteuerung von Erträgen aus Investmentfonds sicherzustellen, auch 

wenn diese Erträge nicht als Ausschüttungen an die Anleger ausgezahlt werden. Diese Regelung beruht 

auf der Überlegung, dass Investmentfonds, wie beispielsweise Publikumsfonds und ETFs, potenziell Erträge 

erwirtschaften könnten. Um eine zeitnahe Besteuerung dieser theoretischen Erträge zu gewährleisten, 

erhebt das Finanzamt die Steuer im Voraus, im Fall, dass ein Investmentfond ein positives Ergebnis 

erwirtschaftet, anstatt auf den Zeitpunkt des Verkaufs der Fondsanteile zu warten.  

Teil der Berechnung dieser Vorabpauschale ist der vom Bundesfinanzministerium festgelegte Basiszins, 

welcher mit Schreiben vom 5.1.2024 nun für das Jahr 2024 auf 2,29 % (2,55 % = 2023) festgesetzt 

wurde.  

Betroffen von der Pauschale sind vor allem Anleger, die in thesaurierende Investmentfonds (keine 

Gewinnausschüttung) investieren und deren gesamte Kapitalerträge des Jahres – inklusive der 

Vorabpauschale – den steuerfreien Sparer-Pauschbetrag von 1.000 € Kapitalerträgen für Alleinstehende 

bzw. 2.000 € Kapitalerträge für Verheiratete übersteigen (Freistellungsauftrag vorausgesetzt). 

Im Januar eines jeden Jahres werden Steuern auf die errechnete Vorabpauschale (also den fiktiven 

Gewinn) des vorangegangenen Jahres erhoben. Der Einzug erfolgt direkt und wird automatisch vom 

Depotverrechnungskonto eingezogen. Bei ausschüttenden Anlagen wird die Vorabpauschale direkt mit 

dem erzielten Gewinn verrechnet.  

Hinweis: Anleger, die keinen Freistellungsauftrag für ihr Depot erteilt haben, sollten dies in Erwägung 

ziehen oder zum entsprechenden Zeitpunkt der Steuererhebung Januar eines jeden Jahres etwas Geld 

vorrätig halten.   
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3 Umzugskosten: Pauschalen ab März 2024 

Umzugskosten, die aus beruflichen Gründen anfallen, können als Werbungskosten vom zu versteuernden 

Einkommen abgezogen oder vom Arbeitgeber steuerfrei erstattet werden. 

Im Schreiben vom 28.12.2023 veröffentlichte die Finanzverwaltung nun die neuen Pauschalen für sonstige 

Umzugskosten bei beruflich bedingten Wohnungswechseln ab 1.3.2024.  

• Für den Umziehenden (Berechtigten): Der Hauptverantwortliche für den Umzug, also die Person, 

aufgrund derer der Umzug erfolgt, kann einen Pauschbetrag von 964 € ansetzen. Dieser Betrag ist 

als Pauschale gedacht, die verschiedene kleinere, mit dem Umzug verbundene Ausgaben abdeckt, 

ohne dass eine Einzelbelegung erforderlich ist. 

• Für jede andere mitumziehende Person: Für jede weitere Person, die mit dem Berechtigten in 

einem Haushalt lebt und gemeinsam umzieht (wie Ehegatten, Lebenspartner, ledige Kinder, Stief- 

und Pflegekinder), kann ein zusätzlicher Betrag von 643 € in der Steuererklärung angesetzt 

werden. Auch hier ist keine detaillierte Belegung einzelner Kosten erforderlich. 

• Für Personen, die vor dem Umzug keine eigene Wohnung hatten oder durch den Umzug keine 

eigene Wohnung einrichten (z.B. bei Umzug zu Freunden/Familie) wird eine spezielle, reduzierte 

Pauschale von 193 € angesetzt. 

Umzugsbedingte Unterrichtskosten für Kinder können bis zu 1.286 € Höchstbetrag steuer-mindernd 

angesetzt werden. Daneben sind z.B. folgende nachgewiesene Umzugskosten abzugsfähig: 

• Reisekosten zum neuen Wohnort: Eingeschlossen sind auch Kosten für die Suche und 

Besichtigung der neuen Wohnung (max. eine Begleitperson). Ausgeschlossen bleiben jedoch 

Kosten für Reisen, die unternommen werden, um sich über den neuen Wohnort zu informieren, die 

jedoch nicht direkt mit der Suche oder Besichtigung einer spezifischen neuen Wohnung verbunden 

sind. 

• Beförderungsauslagen: Hierunter fallen die tatsächlichen Auslagen für den Transport des 

Umzugsguts von der alten zur neuen Wohnung, inklusive Autobahnmaut und 

Transportversicherung. 

• Mietentschädigung bei zwei Mietverhältnissen: Für maximal sechs Monate können Kosten geltend 

gemacht werden, wenn neben der Miete für die neue Wohnung auch die Miete für die alte 

Wohnung aufgrund bestehender Kündigungsfristen weiterbezahlt werden muss. 

• Mietentschädigung für die neue Wohnung: Dies betrifft eine Entschädigung für bis zu drei 

Monatsmieten, falls die neue Wohnung noch nicht bezogen werden kann. 

• Wohnungsvermittlungsgebühren: Diese beinhalten die ortsüblichen Maklergebühren für die 

Vermittlung einer Wohnung oder Garage. Maklergebühren, die im Zusammenhang mit dem Kauf 

eines Grundstücks oder einer Wohnung entstehen, können jedoch nicht angesetzt werden. 

Die Grenze bildet der Betrag, den ein Bundesbeamter nach dem Bundesumzugskostengesetz als 

höchstmögliche Umzugskostenvergütung erhalten könnte. 

4 Steuerliche Identifikationsnummer ab 2023 verpflichtend für 

Lohnsteuerbescheinigungen 

Mit Beginn des Veranlagungszeitraums 2023 tritt eine wesentliche Änderung bei der elektronischen 

Übermittlung von Lohnsteuerbescheinigungen in Kraft, die sowohl Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer 
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direkt betrifft. Das Bundesministerium der Finanzen hat im Schreiben vom 23.1.2024 klargestellt, dass die 

steuerliche Identifikationsnummer (IdNr.) nun zwingend für diesen Prozess erforderlich ist. Diese Änderung 

folgt auf die Abschaffung der elektronischen Transfer-Identifikations-Nummer (eTIN) zum Ende des Jahres 

2022. Hier sind die weiteren Folgen zusammengefasst: 

• Mitteilung der IdNr. durch das Finanzamt: Falls ein Arbeitnehmer seine IdNr. trotz Aufforderung 

nicht mitteilt, hat der Arbeitgeber die Möglichkeit, beim zuständigen Finanzamt für das Jahr 2022 

eine Lohnsteuerbescheinigung einzureichen und dort die IdNr. des Arbeitnehmers zu erfragen. 

Dazu muss der Arbeitgeber Name, Geburtsdatum und Anschrift des Arbeitnehmers angeben. Eine 

Zustimmung des Arbeitnehmers ist dafür nicht erforderlich. 

• Möglichkeit eines generellen Antrags beim Finanzamt: Unabhängig davon können Arbeitgeber die 

Zuteilung oder Mitteilung der steuerlichen Identifikationsnummer beim zuständigen Finanzamt 

beantragen, sofern sie durch den Arbeitnehmer dazu bevollmächtigt wurden. 

• Folgen bei Nichtvorlage der IdNr.: Wenn ein Arbeitnehmer die IdNr. nicht vorlegt und der 

Arbeitgeber sie auch nicht über die beschriebenen Wege ermitteln kann, muss der Arbeitgeber die 

Lohnsteuer nach der ungünstigeren Steuerklasse VI berechnen. Dies gilt insbesondere für 

bestimmte Arbeitnehmergruppen, wie etwa Betriebsrentner, die im Ausland leben, oder kurzfristig 

Beschäftigte, die ihre IdNr. nicht mitgeteilt haben. 

Ausnahmen: Sollte der Arbeitnehmer für das Fehlen seiner IdNr. keine Verantwortung tragen, 

beispielsweise aufgrund unvorhergesehener Umstände, oder sollten technische Probleme die Ermittlung 

der IdNr. behindern, ist dem Arbeitgeber gestattet, vorübergehend für eine Dauer von bis zu drei Monaten 

eine geschätzte Steuerklasse für die Lohnsteuerberechnung zu verwenden. Diese geschätzte Steuerklasse 

muss auf einer fundierten Schätzung basieren, die so genau wie möglich der tatsächlichen Steuerklasse 

des Arbeitnehmers entspricht. 

5 Keine Steuerbefreiung für den Verkauf von Gartengrundstücken 

In einer Entscheidung des Bundesfinanzhofs (BFH) v. 26.9.2023 wurde klargestellt, dass der Verkauf eines 

vom Wohngrundstück abgetrennten Gartengrundstücks nicht von der Einkommensteuer befreit ist.  

Gewinne aus privatem Verkauf von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten – wie das Erbbaurecht   

sind grundsätzlich steuerpflichtig, wenn zwischen Kauf und Verkauf weniger als zehn Jahre liegen. Eine 

Ausnahme von dieser Regel besteht, wenn die veräußerte Immobilie vom Eigentümer selbst zu 

Wohnzwecken genutzt wurde. 

In dem verhandelten Fall hatten die Eigentümer ein großes Grundstück erworben, auf dem sich ein altes 

Bauernhaus befand. Das Haus diente als Wohnhaus, während das umliegende Land als Garten genutzt 

wurde. Nach einiger Zeit entschieden sich die Eigentümer, das Grundstück zu teilen und einen Teil des 

Gartens zu verkaufen. Sie gingen davon aus, dass der Gewinn aus diesem Verkauf steuerfrei wäre, da das 

Grundstück mit dem gesamten Garten zuvor zu eigenen Wohnzwecken genutzt wurde. 

Der BFH widersprach dieser Annahme. Laut Gericht ist eine Steuerbefreiung nur dann möglich, wenn die 

veräußerte Immobilie selbst bewohnt wurde. Ein unbebautes Grundstück, wie ein Garten, erfüllt diese 

Bedingung nicht, selbst wenn es direkt an das Wohnhaus angrenzt und zuvor als Teil des Wohnbereichs 

genutzt wurde. 
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6 Zweifel an AU-Bescheinigungen 

Die Glaubwürdigkeit von AU-Bescheinigungen kann in Frage gestellt werden, wenn ein Arbeitnehmer nach 

Erhalt einer Kündigung mehrere aufeinanderfolgende AU-Bescheinigungen vorlegt, deren Gültigkeitsdauer 

genau bis zum Ende der Kündigungsfrist reicht, und er direkt nach dem Ende des Arbeitsverhältnisses eine 

neue Stelle antritt. 

In dem vom Bundesarbeitsgericht (BAG) entschiedenen Fall legte ein seit März 2021 als Helfer 

beschäftigter Arbeitnehmer (AN) am 2.5.2022 eine AU-Bescheinigung für die Zeit vom 2.–6.5.2022 vor. 

Mit Schreiben vom 2.5.2022, das dem AN am 3.5.2022 zuging, kündigte der Arbeitgeber (AG) das 

Arbeitsverhältnis zum 31.5.2022. Mit Folgebescheinigungen vom 6.5.2022 und vom 20.5.2022 wurde AU 

bis zum 20.5.2022 und bis zum 31.5.2022 (einem Dienstag) bescheinigt. Ab dem 1.6.2022 war der AN 

wieder arbeitsfähig und nahm eine neue Beschäftigung auf. Der AG verweigerte die Entgeltfortzahlung mit 

der Begründung, der Beweiswert der vorgelegten AU-Bescheinigungen sei erschüttert. 

Die BAG-Richter kamen zu der Entscheidung, dass für die Bescheinigung vom 2.5.2022 der Beweiswert 

nicht erschüttert ist. Nach den getroffenen Feststellungen hatte der AN zum Zeitpunkt der Vorlage der AU-

Bescheinigung keine Kenntnis von der beabsichtigten Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Bezüglich der 

AU-Bescheinigungen vom 6.5.2022 und vom 20.5.2022 wird der Beweiswert dagegen angezweifelt. So 

bestand zwischen der in den Folgebescheinigungen festgestellten passgenauen Verlängerung der AU und 

der Kündigungsfrist eine zeitliche Koinzidenz. Ferner hatte der AN unmittelbar nach Beendigung des 

Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung aufgenommen. Dies hat zur Folge, dass nunmehr der AN für 

die Zeit vom 7.–31.5.2022 die volle Darlegungs- und Beweislast für das Bestehen krankheitsbedingter AU 

als Voraussetzung für den Entgeltfortzahlungsanspruch trägt. 

7 Konkretisierung des Dienstplans – Pflicht zum Lesen dienstlicher SMS 

Sofern ein Arbeitnehmer aufgrund betrieblicher Vereinbarungen weiß, dass der Arbeitgeber Details zur 

Arbeitszeit und zum Arbeitsort für den nächsten Tag noch präzisiert, ist er verpflichtet, eine solche, per 

SMS mitgeteilte Weisung, auch in seiner Freizeit zu beachten und zur Kenntnis zu nehmen. Die Ruhezeit 

wird durch die Kenntnisnahme nicht unterbrochen. Der eigentliche Moment der Kenntnisnahme der SMS 

stellt sich als zeitlich derart geringfügig dar, dass nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Freizeit 

ausgegangen werden kann. 

In einem vom Bundesarbeitsgericht am 23.8.2023 entschiedenen Fall war in einer Betriebsvereinbarung 

u.a. geregelt, dass Springerdienste in der Jahresplanung einem Wochentag der Vertreterwoche verbindlich 

zugewiesen werden. Sollte zu diesem Zeitpunkt keine konkrete Schichtzuteilung möglich sein, erfolgt die 

Zuteilung von unkonkreten Tag-, Spät- und Nachtdiensten. Unkonkret zugeteilte Springerdienste können für 

Tag- und Spätdienste bis 20 Uhr des Vortags vor Dienstbeginn im Dienstplan weiter konkretisiert werden. 

Geschieht dies nicht, findet sich der Mitarbeiter zu Dienstbeginn am vom Arbeitgeber zugewiesenen 

Dienstort ein. Der Arbeitgeber teilte einen Arbeitnehmer in zwei Zeiträumen zu einem unkonkreten 

Springerdienst ein. Einen Tag vorher informierte ihn der Arbeitgeber per SMS, nachdem der Arbeitnehmer 

telefonisch nicht erreichbar war. Der Arbeitnehmer meldete sich jedoch am Folgetag erst zum ursprünglich 

festgelegten Arbeitsbeginn. Der Arbeitgeber wertete dies als unentschuldigte Fehlzeit und erteilte eine 

Abmahnung. 

Die Richter entschieden zugunsten des Arbeitgebers.  
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8 Auskunftsanspruch eines Gesellschafters über Mitgesellschafter 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte sich am 24.10.2023 mit der Zulässigkeit von Auskunftsersuchen eines 

Gesellschafters hinsichtlich der Namen, Anschriften und Beteiligungshöhe seiner Mitgesellschafter zu 

befassen. Insbesondere ging es darum, ob solche Auskunftsersuchen, die auch dem Zweck dienen, diesen 

Mitgesellschaftern Kaufangebote für ihre Anteile zu unterbreiten, eine unzulässige Rechtsausübung oder 

einen Missbrauch des Auskunftsrechts darstellen und ob datenschutzrechtliche Bestimmungen dem 

entgegenstehen. 

Der BGH stellte klar, dass ein Auskunftsersuchen, welches auch dem Ziel dient, Kaufangebote für Anteile 

zu unterbreiten, keine unzulässige Rechtsausübung und keinen Missbrauch des Auskunftsrechts darstellt. 

Ferner führte er aus, dass einem solchen Auskunftsbegehren auch nicht die Regelungen der Datenschutz-

Grundverordnung entgegenstehen. Der BGH bekräftigte, dass das Auskunftsrecht eines Gesellschafters ein 

legitimes Interesse darstellt und dass es nicht durch Vereinbarungen im Gesellschafts- oder 

Treuhandvertrag ausgeschlossen werden kann.  

Diese Entscheidung verdeutlicht, dass der BGH das Auskunftsrecht der Gesellschafter als wesentlich für 

die Ausübung ihrer Rechte innerhalb der Gesellschaft ansieht und dass dieses Recht auch im Kontext des 

Erwerbs weiterer Anteile zur Stärkung der eigenen Position innerhalb der Gesellschaft genutzt werden 

kann, ohne dass dies als Missbrauch des Auskunftsrechts oder als Verstoß gegen 

Datenschutzbestimmungen gewertet wird. 

9 Kein Widerruf gegen einen Bescheid per „normaler“ E-Mail 

Der Widerspruch gegen einen Bescheid (Verwaltungsakt) unterliegt gesetzlichen Formvorschriften. Er kann 

schriftlich oder zur Niederschrift bei der Behörde eingelegt werden. Wird er in elektronischer Form 

eingelegt, dann ist eine qualifizierte elektronische Signatur bzw. die Versendung per De-Mail erforderlich. 

Eine einfache E-Mail ist nicht ausreichend. 

Nach den Ausführungen des Hessischen Landessozialgerichts muss erkennbar sein, dass nur solche 

Schreiben als Widerspruch gewertet werden, aus denen sich klar ergibt, dass sie von dem Betreffenden 

willentlich in den Verkehr gebracht worden sind. Dies ist bei einer einfachen E-Mail nicht gegeben. 

10 Weitervermietung von Wohnraum kann gewerblich sein 

Das Oberlandesgericht Hamburg hatte zu entscheiden, ob gewerbliche Weitervermietung vorliegt, wenn 

eine Firma Wohnungen mietet und diese dann an ihre Mitarbeiter weitervermietet. Gewerbliche 

Weitervermietung liegt vor, wenn jemand eine Wohnung (oder mehrere Wohnungen) mietet, um dort nicht 

selbst zu wohnen, sondern um sie weiterzuvermieten – und das mit einem geschäftlichen Hintergedanken. 

Interessanterweise muss der Zwischenmieter (also die Firma, die die Wohnung an ihre Mitarbeiter 

weitervermietet) dabei nicht unbedingt Gewinn aus der Vermietung selbst machen. Es reicht, wenn die 

Weitervermietung dem Geschäftsbetrieb der Firma nützt. Mietet also eine Firma Wohnungen an, um sie an 

ihre Mitarbeiter weiterzuvermieten und dadurch ihr Geschäft zu stärken (z.B. durch die Gewinnung oder 

Bindung von Mitarbeitern), wird dies als gewerbliche Weitervermietung angesehen. Es geht dabei nicht 

darum, direkt Geld mit der Vermietung zu verdienen, sondern eher darum, dass die Firma insgesamt davon 

profitiert. 
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11 Status des Wachstumschancengesetzes 

Nachdem der Bundestag am 17.11.2023 das sog. Wachstumschancengesetz beschlossen und der 

Bundesrat am 24.11.2023 seine erforderliche Zustimmung verweigert hatte, wurde am gleichen Tag der 

Vermittlungsausschuss angerufen. Dieser hat am 21.2.2024 ein Ergebnis mit stark reduzierten 

Maßnahmen innerhalb des Gesetzespakets vorgeschlagen. Der Bundestag hat am 23.2.2024 das 

Vermittlungsergebnis bestätigt. Da der Bundesrat erst in seiner Sitzung am 22.03.2024 über die 

Beschlussempfehlung des Vermittlungsausschusses befinden wird, werden wir über das endgültige 

Ergebnis und die sich daraus ergebenden Folgen in einer der folgenden Ausgaben berichten. 

Sicher ist bereits, dass die Einführung einer Investitionsprämie durch ein neues Klimaschutz-

Investitionsprämiengesetz nicht kommen wird. Hierdurch sollten für Unternehmen Investitionsanreize 

geschaffen werden. Fest steht auch, dass es im Rahmen der Einkommensbesteuerung keine Freigrenze für 

Vermietungseinkünfte geben wird. Weiterhin wurde die Erhöhung der Steuerermäßigung für 

Aufwendungen von energetischen Sanierungen von 20 % auf 30 % gestrichen. Geplante Erhöhungen für 

Verpflegungsmehraufwand im Inland, die Erhöhung der Grenze bei geringwertigen Wirtschaftsgütern (von 

800 € auf 1.000 €) und die Anhebung des Freibetrags bei Betriebsveranstaltungen (von 110 € auf 150 €) 

unterbleiben ebenfalls. Die Sonderabschreibung für kleinere und mittlere Unternehmen (bei Unterschreiten 

der Gewinngrenze von 200.000 €) soll nun von geplanten 50 % auf 40 % reduziert werden. Die degressive 

Gebäudeabschreibung soll von 6 % auf künftig 5 % gesenkt werden. Der geplante erweiterte 

Verlustrücktrag bei der Einkommensteuer von 2 auf 3 Jahre sowie der geplante erweiterte Verlustvortrag 

im Rahmen der Gewerbesteuer wurden gestrichen. 

Die reduzierte Umsatzbesteuerung für Gas- und Wärmelieferungen sollte bereits einen Monat früher als 

zunächst geplant, am 29.2.2024, auslaufen. Dieser Plan wurde wegen der Länge des 

Gesetzgebungsverfahrens aufgegeben. Es bleibt daher bei der wieder erhöhten Umsatzbesteuerung ab 

dem 1.4.2024.  

Für land- und forstwirtschaftliche Umsätze sollten der Durchschnittssteuersatz und die Vorsteuerpauschale 

von 9 % auf 8,4 % sinken. Diese Änderung wurde ebenfalls gestrichen. Es bleibt daher bei 9 %.  

Eine Vielzahl anderer Maßnahmen wurde durch den Vermittlungsausschuss geändert, insgesamt 14 von 48 

geplanten. Diese werden nach Abschluss des Gesetzgebungsverfahrens dargestellt.  

12 Steuerbefreiung der Einnahmen aus kleinen PV-Anlagen 

Mini-Solaranlagen, oft als Balkonkraftwerke bezeichnet, erfreuen sich großer Beliebtheit, nicht zuletzt 

aufgrund der Förderungen in zahlreichen Städten und Bundesländern. Aber bis zu welcher Leistungsgrenze 

in Kilowatt können diese Anlagen von Mietern und Eigentümern betrieben werden, ohne dass 

Einkommensteuer auf die erzeugte Energie anfällt?  

Eine Einkommensteuerbefreiung gilt für Anlagenbetreiber, wenn die Nennleistung bei Einfamilienhäusern, 

Nebengebäuden und Gewerbeimmobilien 30 Kilowatt (kWp) und bei Mehrfamilienhäusern und gemischt 

genutzten Immobilien 15 kWp je (Wohn-)Einheit nicht übersteigt – maßgeblich dabei ist die Leistung, die 

im sog. Marktstammdatenregister vermerkt ist. Zusätzlich gibt es eine Obergrenze von 100 kWp pro 

Steuerpflichtigen, unabhängig von der Anzahl der Gebäude oder Grundstücke. Zu beachten ist, dass bei 

Überschreiten der Obergrenze nicht nur der überschießende Teil steuerpflichtig wird, sondern es entfällt 

dann die Steuerbefreiung für sämtliche Anlagen.  

Die PV-Anlagen müssen sich außerdem an, auf oder in einem Gebäude befinden – beispielsweise auf dem 

Dach oder Balkon. Das können auch Nebengebäude wie etwa Garagen, Carports oder Gartenhäuser sein. 

Dabei spielt es keine Rolle, ob die Gebäude sich im Eigentum des Betreibers befinden oder nicht. Anlagen 
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auf Freiflächen, wie Wiesen, sind nicht steuerbefreit. Steuerbefreit sind des Weiteren, wenn die o.g. 

Voraussetzungen erfüllt wurden:  

• Einnahmen durch Einspeisevergütung  

• Entgelte für Stromlieferungen an Mieter  

• Vergütungen für das Aufladen von Fahrzeugen  

• Zuschüsse sowie Umsatzsteuererstattungen  

Ebenso besteht eine Steuerbefreiung ab 2022, wenn Betreiber neben der Einspeisung ins Stromnetz auch 

Strom für ihre selbstgenutzte Wohnung, Büroräume oder Elektrofahrzeuge entnehmen. Die Kehrseite ist, 

dass die „zwangsweise Steuerbefreiung“ auch für vor 2022 errichtete Anlagen gilt und bislang in Anspruch 

genommene Sonderabschreibungen nur noch sehr eingeschränkt möglich sind. Negative Einkünfte aus den 

Anlagen können nicht mehr berücksichtigt werden.  

13 Berufliche Weiterbildung: Darlehenserlass kann Steuerlast erhöhen 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat kürzlich entschieden (Urteil vom 23.11.2023 – VI R 9/21), dass der 

Teilerlass eines Darlehens, welches für eine berufliche Fortbildung gewährt wurde, als steuerpflichtiger 

Zufluss in dem Jahr zu werten ist, in dem der Erlass erfolgt. Dies gilt jedenfalls dann, wenn der 

Darlehenserlass an das Bestehen der Abschlussprüfung gekoppelt ist.   

Im konkreten Fall hatte eine Angestellte für ihre berufliche Fortbildung ein Darlehen der KfW (Kreditanstalt 

für Wiederaufbau) in Anspruch genommen, wobei ein Teil des Auszahlungsbetrags einen nicht 

rückzahlbaren Zuschuss darstellte. Laut Darlehensvertrag und Förderrichtlinien sollte außerdem ein Teil des 

Darlehens erlassen werden, wenn die Fortbildung mit bestandener Abschlussprüfung endete. So geschah 

es auch hier, ein Teil des Darlehens musste dank bestandener Prüfung nicht zurückgezahlt werden. Das 

Finanzamt sah den Teil des Darlehens, welcher der Steuerpflichtigen erlassen wurde, als steuerpflichtige 

Einkünfte an.  

Zwar stimmte das Finanzgericht der Steuerpflichtigen in 1. Instanz zu, doch der BFH schloss sich der 

Ansicht des Finanzamts an. Er begründete seine Entscheidung damit, dass der Darlehenserlass unmittelbar 

mit dem beruflichen Erfolg und der Weiterentwicklung der Klägerin verknüpft sei. Daher sei die jetzige 

Zurechnung des erlassenen Betrags als Äquivalent zu den in der Vergangenheit berücksichtigten 

Werbungskosten zu betrachten.  

Auch der Verzicht auf Rückzahlung, sei es durch einen Arbeitgeber oder eine (staatliche) Bank, kann daher 

als steuerpflichtiges Einkommen gewertet werden. Die Finanzierung von Weiterbildungsmaßnahmen sowie 

deren Rückzahlungsmodalitäten sollten also im Zweifelsfall genau geprüft werden.  

14 Einkommensteuer bei Verkauf von Immobilien aus Erbengemeinschaft – 

Rechtsprechungsänderung 

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat sich mit aktuellem Urteil (IX R 13/22) zu der Frage geäußert, ob der 

entgeltliche Erwerb eines Anteils an einer Erbengemeinschaft, zu der auch Grundbesitz gehört, und die 

zeitnahe Veräußerung des Grundstücks ein privates Veräußerungsgeschäft darstellen, mit der Folge, dass 

der daraus erzielte Überschuss als sonstige Einkünfte im Rahmen der Einkommensbesteuerung 

steuerpflichtig wird.  
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Das Urteil betrifft Erben, die zu einer Erbengemeinschaft gehören und beabsichtigen, diese aufzulösen, 

indem sie die Anteile der anderen Miterben übernehmen und dafür eine Auszahlung leisten, um 

anschließend zeitnah Grundstücke oder Immobilien aus dem Nachlass zu verkaufen. 

Im konkreten Fall übernahm ein Erbe die Anteile der anderen Miterben an einer Erbengemeinschaft gegen 

entsprechende Ausgleichszahlung. In dieser Erbmasse befand sich auch Grundbesitz. Diesen verkaufte er 

weniger als drei Jahre nach Eintritt des Erbfalls und weniger als ein Jahr nach Übernahme als 

Alleineigentümer. Normalerweise wäre der Veräußerungsgewinn aus dem Grundbesitz innerhalb von zehn 

Jahren nach Anschaffung einkommensteuerpflichtig, sog. Spekulationsfrist. Dieser Meinung war auch das 

Finanzamt und berücksichtigte den Veräußerungsgewinn bei der Einkommensbesteuerung im Einklang mit 

der noch gültigen Weisung des Bundesfinanzministeriums in derartigen Fällen.  

Der BFH vertritt hierzu in Änderung seiner Rechtsprechung eine gegenteilige Auffassung. Der Kauf von 

Anteilen an einer Erbengemeinschaft ist nach seiner Auffassung nicht gleichzusetzen mit dem direkten 

Erwerb eines Grundstücks oder einer sonstigen Immobilie. Die Veräußerung des aus dem Nachlass 

stammenden Grundbesitzes bleibt daher einkommensteuerfrei, obwohl die Übernahme der Erbanteile 

innerhalb von 10 Jahren erfolgte.  

Der Grund dafür ist, dass das erworbene und das veräußerte Wirtschaftsgut identisch sein müssen. Dies 

ist nach Auffassung des BFH nicht der Fall, wenn Erbanteile gekauft werden und sodann ein Grundstück der 

Erbmasse veräußert wird. Der Betroffene hatte nämlich nicht für das Grundstück bezahlt, sondern für die 

Erbanteile. Da jeder Fall individuell gelagert ist, sollte steuerrechtlicher Rat eingeholt und die Entwicklung 

der Gesetzgebung beachtet werden. 

15 Immobilienverkauf ist privates Veräußerungsgeschäft, wenn ein 

Eigentümer bei Trennung auszieht 

Gewinne aus Immobilienverkäufen, die innerhalb von zehn Jahren nach dem Erwerb erfolgen, unterliegen 

als sog. private Veräußerungsgeschäfte der Besteuerung. Dies soll Spekulationsgeschäfte am 

Immobilienmarkt eindämmen. Wird eine Immobilie im Eigentum des Veräußernden jedoch durchgehend 

oder zumindest im Jahr des Verkaufs und den beiden vorhergehenden Jahren zu eigenen Wohnzwecken 

genutzt, bleibt der Verkauf steuerfrei.  

Mit Urteil vom 14.11.2023 (IX R 10/22), nimmt der Bundesfinanzhof (BFH) nun Stellung zu der Frage, ob 

Eigennutzung auch dann vorliegt, wenn nur der geschiedene Ehepartner und gemeinsame 

unterhaltsberechtigte Kinder des Immobilieneigentümers das betreffende Haus bewohnen und somit eine 

Steuerbefreiung rechtfertigen.  

Im zu entscheidenden Fall übernahm ein geschiedener Mann bei der Scheidung von seiner Frau deren 

Anteil an der Immobilie gegen Geldzahlung und Übernahme der Verbindlichkeiten. In dieser Immobilie 

hatten die Eheleute mit den gemeinsamen minderjährigen Kindern während der Ehe gelebt. Der Mann war 

im Zuge der Trennung ausgezogen, die Kinder und die Frau blieben im Haus wohnen. Vier Jahre nach 

seinem Auszug verkaufte er die Immobilie, nachdem auch die Kinder und die Ex-Frau ausgezogen waren. 

Der Verkauf der Immobilie erfolgte mit Gewinn, für den das Finanzamt bezogen auf die Eigentumshälfte, die 

der Ehemann von seiner Ex-Frau erworben hat, Einkommensteuer festsetzte. Der Ehemann vertrat die 

Auffassung, dass der Gewinn steuerfrei sei, da die Immobilie von seinen Kindern genutzt wurde, was 

steuerlich gesehen einer Eigennutzung gleichkäme. Dass die geschiedene Frau dort ebenfalls lebte, sei 

steuerlich wegen der Kinder unerheblich. Der BFH stellte jedoch klar, dass eine Eigennutzung nur dann 

vorläge, wenn der Verkäufer die Immobilie selbst bewohnt habe. Die Nutzung durch unterhaltsberechtigte 

Kinder könne zwar als Eigennutzung angesehen werden, jedoch nicht, wenn die Immobilie zugleich von 
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einem Dritten, in diesem Fall der geschiedenen Ehefrau, genutzt werde. Der Verkauf der Immobilie ist 

daher ein privates Veräußerungsgeschäft und somit als steuerpflichtig anzusehen. 

16 Bei unentgeltlicher Pflege Steuervorteil nutzen 

Eine Möglichkeit zur steuerlichen Entlastung bietet sich für Personen, die Verwandte ab Pflegegrad 2 in der 

eigenen oder deren Wohnung unentgeltlich pflegen. Diese Wohnung darf auch im EU-Ausland oder einem 

EWR-Staat liegen. Der Pflege-Pauschbetrag, kann als „außergewöhnliche Belastung“ in der 

Steuererklärung geltend gemacht werden. Dieser steht nicht nur Verwandten, sondern auch Ehepartnern, 

Freunden, Nachbarn zu und wird bei mehreren Pflegenden gleichmäßig und nicht nach Pflegeaufwand 

geteilt. Die Höhe des Pauschbetrags richtet sich dabei nach dem Pflegegrad:  

• Pflegegrad 2 – 600 €  

• Pflegegrad 3 – 1.100 €  

• Pflegegrad 4 und 5 – 1.800 € (gleichgestellt sind Schwerbehinderte mit Merkmal „H“ im 

Schwerbehindertenausweis).  

Für die Inanspruchnahme des Pauschbetrags bedarf es keiner Nachweise über Ausgaben. Auch die 

Inanspruchnahme von Pflegediensten reduziert den Anspruch auf den Pflege-Pauschbetrag nicht, sofern 

der eigene Anteil an der Pflege mindestens 10 Prozent beträgt. Eine wesentliche Bedingung für den 

Pauschbetrag ist, dass die pflegenden Personen keine Vergütung für ihre Pflegeleistung erhalten. Hierbei 

wird auch das Pflegegeld als Vergütung angesehen, mit Ausnahme für Eltern, die Pflegegeld für ihr Kind 

erhalten. Das Pflegegeld darf jedoch vereinnahmt werden, wenn hiervon Pflegedienste oder sonstige 

Aufwendungen des Pflegebedürftigen bezahlt werden. 

17 Mängel an Photovoltaikanlage verjähren nach 5 Jahren 

Die Aufstellung einer Photovoltaikanlage, die fest mit dem Dach verbunden worden ist, stellt ein Bauwerk 

da. Damit beträgt die Verjährungsfrist für Mängelansprüche 5 Jahre und beginnt mit der Abnahme der 

Anlage. Diese kann z.B. auch durch die stillschweigende und vorbehaltlose Bezahlung der Rechnung 

erfolgen. Wird ein Mangel jedoch arglistig verschwiegen, verjähren die Ansprüche in der regelmäßigen 

Verjährungsfrist. Diese beginnt mit dem Schluss des Jahres, in dem der Käufer Kenntnis von der 

Mangelhaftigkeit erlangte. 

18 Befristet Beschäftigte haben Anspruch auf Nennung der 

Kündigungsgründe 

Ein befristet beschäftigter Arbeitnehmer ist über die Gründe der ordentlichen Kündigung seines 

Arbeitsvertrags zu informieren, wenn vorgesehen ist, dass Dauerbeschäftigten diese Information mitgeteilt 

wird. Eine nationale Regelung, die vorsieht, dass nur Dauerbeschäftigte über die Kündigungsgründe 

informiert werden, verstößt nach der Auffassung der Richter des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) gegen 

das Grundrecht des befristet beschäftigten Arbeitnehmers. Zudem kommt der EuGH zu dem Schluss, dass 

die Dauer eines Arbeitsverhältnisses keine Benachteiligung von befristet eingestellten Mitarbeitern 

rechtfertigen kann. 
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19 Sonderzahlungen – Berücksichtigung beim Mindestlohn  

Der Mindestlohnanspruch ist unabhängig vom arbeitsvertraglichen Entgelt-anspruch und entsteht mit jeder 

geleisteten Arbeitsstunde. Dabei sind alle im Arbeitsvertrag stehenden Entgeltleistungen des Arbeitgebers 

geeignet, den Mindestlohnanspruch zu erfüllen. Zahlungen, die der Arbeitgeber ohne Rücksicht auf eine 

tatsächliche Arbeitsleistung des Arbeitnehmers erbringt, erfüllen den Mindestlohnanspruch dagegen nicht. 

Nach einem Urteil des Landesarbeitsgerichts Baden-Württemberg kann der Arbeitgeber nicht 

eigenmächtig entscheiden, bisherige Sonderzahlungen wie Urlaubs- oder Weihnachtsgeld in monatliche 

Raten aufzuteilen und diese Beträge dann anteilig auf den gesetzlichen Mindestlohn anzurechnen. Auch ein 

vom Arbeitgeber gezahlter Arbeitgeberanteil an den vermögenswirksamen Leistungen ist nicht 

mindestlohnwirksam. 

Alle Beiträge dieser Mandanteninfo sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. Eine 

Quellenangabe kann auf Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

20 In eigener Sache… 

…weise ich darauf hin, dass die Kanzlei an den Brückentage am 10.05. und am 31.05.2024 geschlossen 

bleiben wird. In dem Zusammenhang letztmalig auch die Erinnerung, dass weiterhin die optimierte 

Erreichbarkeit an Freitagen von 08:00 Uhr bis 14:00 Uhr beibehalten wird. Dies gilt auch für die Tage vor 

Feiertagen. 

Ansonsten freuen wir uns, Sie zu sehen, zu hören oder Ihre E-Mails zu lesen. Telefonieren ist natürlich auch 

möglich       . Gehen Sie mit frischer Energie in den Frühling, denn eins kann ich versprechen: irgendwann 

wird er kommen! 

Das Team und ich sind wie immer für Sie da und wollen alle Ihre Fragen beantworten und Sie unterstützen. 

In diesem Sinne wie immer: Bis bald und bleiben Sie gesund. 

Ihre 

 

 

Christine Hartwig, StBin  

 


